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Stand August 2011 
 

 
Ausbildung 

 Spezifische Weiterbildungen mit Nutzen für den OLK Argus werden gemäss 
Aufwand/Kurskosten vom Verein getragen. Spesen gehen zu Lasten des 
Teilnehmers. 

 Bei Jugendlichen bis und mit dem 20. Altersjahr können auch ausweisbare Spesen 
vom Verein übernommen werden. (Entscheid Vorstand). 

 Büssli-Schleuderkurse werden für regelmässige Trainings- und Lagerleiter/helfer vom 
Verein übernommen. 

 

Organisation von Wettkämpfen 
 An Vorbereitungssitzungen mit dem OK übernimmt der Verein die Kosten für die 

Getränke. 
 Porto, Spesen und Auslagen im Zusammenhang mit dem Wettkampf  können gemäss 

Aufwand abgerechnet werden. 
 Sämtliche Aufwendungen werden dem Anlass zugewiesen. 

 

Helfer an OLK Argus-Wettkämpfen 
 Gratisstart für alle Helfer an OLK Argus-Wettkämpfen. 
 Gratis Verpflegung (inkl. Kuchen) und Getränk für Helfer an einem OLK Argus-

Wettkämpf. 
 

Wettkampfteilnahme 
 Gratisstart für Nationale Junioren- und Elitekaderangehörige (nur Fuss-OL) an OLK 

Argus-Wettkämpfen. 
 Startgelder an Staffeln und Teamläufen (reine Argusstaffeln) werden vom Verein 

bezahlt. 
 

Lagerleitung und Trainings-Weekends 
 Das Hauptleitungsteam (tägliches Engagement während einem Lager/Kurs) ist gratis 

(gilt nicht für Langlauflager Zuoz). 
 Familienangehörige der Hauptleitung zahlen als Kursteilnehmer den normalen Beitrag 

(inkl. Kinder). 
 Trainingsorganisatoren entrichten den normalen Beitrag. 
 Küche bezahlt nichts an den Tagen, an welchen sie kocht (gilt nicht, wenn alle 

Teilnehmer einmal kochen müssen). 
 Leiten Drittpersonen das Küchenteam, werden diese pauschal mit CHF 50.-- pro Tag 

entschädigt. 
 Geschenke für Helfer an Kursen, Lagern und Weekends werden nach Ermessen der 

Hauptleitung über den Anlass abgerechnet. 
 Helfer an Weekends sind von den Kosten befreit und nehmen gratis am Weekend teil. 
 Die Kosten für Benzin und Diesel der genutzten Fahrzeuge kann als 

Spesenentschädigung abgerechnet werden. 
 Jugendliche, welche das gesamte Langlauflager in Zuoz besuchen, werden vom OLK 

Argus mit CHF 50.-- unterstützt. 
 Pauschalspesen gemäss Aufwand für Organisator des Langlauflagers Zuoz. 



 

 

Beiträge an Weekends für die Übernachtung (in der vom Argus 
organisierten Unterkunft) 

 Argus-Weekends: CHF 25.-- (Anzahl: 1-2 pro Saison, Daten vom Vorstand 
vorgegeben). 

 ÖV-Weekend: CHF 25.-- (1 pro Saison zusätzlich zu den normalen Weekends, Datum 
vom Vorstand vorgegeben, Beitrag nur an ÖV-Benutzer). 

 Bergwanderung: CHF 25.-- pro Teilnehmer. 
 

Trainingsprogramm Aargau-West (Kartentrainings) 
 Die Teilnahme ist für alle Argüsler gratis. 

 

Beiträge an OL-fremde Sportanlässe (Team und Staffel) 
 Kosten für die Teilnahme von Jugendlichen bis und mit dem 20. Altersjahr (Junioren ) 

werden vom Argus übernommen (z.B. Unihockeyturnier, Badminton, SOLA etc.) 
 

Kartenaufnahme 
 Beiträge gemäss Abstufung: 

o Wald CHF 450.-- pro km2 
o Gelände CHF 350.-- pro km2 
o Wiese CHF 100.-- pro km2 
o Zeichnen CHF 150.-- pro km2 

 Kartenpreise werden durch den Vorstand festgelegt. Die Preise sind auf der 
Homepage aufgeführt. 

 Besonderes Kartenpreise: 
o Für NWK AG und Leistungszentren gratis (OCAD-Files). 
o PDF-Files für Schulen gratis. 
o OL-Clubs werden durch Ressortchef Pauschalen für OCAD-Files verrechnet. 
o Die Herausgabe von OCAD-Files basiert auf Vertrauensbasis. 

 

Vorstand 
 Porto gemäss Aufwand kann mit Beleg zurückgefordert werden. 
 Die Mitglieder des Vorstands sind vom Jahresbeitrag befreit. 
 Die Kosten des jährlichen Vorstandsessens (Vorstandsmitglieder mit PartnerIn, CHF 

50.-- pro Person) gehen zu Lasten des Vereins. 
 

Versicherung 
 Der OLK Argus ist als Mitglied des Verbands Swissorienteering in der 

Haftpflichtversicherung des SO mitversichert (Stand 2011). 
 

Weiteres 
 Geburten: CHF 20.-- pro Kind (Geschenk). 
 Hochzeiten: CHF 100.-- pro Mitglied (Gutschein). 
 Kleiderpreise: Werden jeweils beim Einkauf durch den Vorstand festgelegt (in 

Abhängigkeit der Sponsoringbeiträge). Eine separate Liste gibt darüber Auskunft. 
 
 
Unterbözberg, 27.08.2011 
 
 
Präsident 
Simon Bolliger 


